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Änderungsvorschlag für den OPS 2020 
Bearbeitungshinweise 

1. Bitte füllen Sie für inhaltlich nicht zusammenhängende Vorschläge jeweils ein eigenes Formular aus.  

2. Füllen Sie dieses Formular elektronisch aus. Die Formulardaten werden elektronisch weiterverarbeitet, 
so dass nur strukturell unveränderte digitale Kopien im DOCX-Format angenommen werden. 

3. Vergeben Sie einen Dateinamen gemäß unten stehendem Beispiel; verwenden Sie Kleinschrift ohne 
Umlaute und ß, ohne Leer- oder Sonderzeichen und ohne Unterstrich: 
ops2020-kurzbezeichnungdesinhalts.docx; kurzbezeichnungdesinhalts  sollte nicht länger als 25 Zeichen 
sein. Beispiel: ops2020-komplexkodefruehreha.docx  

4. Senden Sie Ihren Vorschlag ggf. zusammen mit Stellungnahmen der Fachverbände unter einem 
prägnanten Betreff als E-Mail-Anhang bis zum 28. Februar 2019 an vorschlagsverfahren@dimdi.de. 

5. Der fristgerechte Eingang wird Ihnen per E-Mail bestätigt. Heben Sie diese Eingangsbestätigung bitte 
als Nachweis auf. Sollten Sie keine Eingangsbestätigung erhalten, wenden Sie sich umgehend an das 
Helpdesk Klassifikationen (0221 4724-524, klassi@dimdi.de). 

Hinweise zum Vorschlagsverfahren 

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung eines OPS-Vorschlags die "Gesichtspunkte für zukünftige 
Revisionen des OPS" in der aktuellen Fassung: 

www.dimdi.de – Klassifikationen  – OPS – Vorschlagsverfahren – 5. Gesichtspunkte … 

Änderungsvorschläge sollen primär durch die inhaltlich zuständigen Fachverbände eingebracht werden. 
Dies dient der fachlichen Beurteilung und Bündelung der Vorschläge, erleichtert die Identifikation relevanter 
Vorschläge und trägt so zur Beschleunigung der Bearbeitung bei. 

Einzelpersonen und auch einreichende Fachverbände werden gebeten, ihre Vorschläge vorab mit allen bzw. 
allen weiteren für den Vorschlag relevanten Fachverbänden (Fachgesellschaften www.awmf-online.de, 
Verbände des Gesundheitswesens) abzustimmen. Für Vorschläge, die nicht mit den inhaltlich zuständigen 
Fachverbänden abgestimmt sind, leitet das DIMDI diesen Abstimmungsprozess ein. Kann die Abstimmung 
nicht während des laufenden Vorschlagsverfahrens abgeschlossen werden, so kann der Vorschlag nicht 
umgesetzt werden. 

Vorschläge, die die externe Qualitätssicherung betreffen, sollten mit der dafür zuständigen Organisation 
abgestimmt werden. 

Einräumung der Nutzungsrechte 

Mit Einsendung des Vorschlags räumen Sie dem DIMDI das Nutzungsrecht an dem eingereichten Vorschlag 
ein. 

Erklärung zum Datenschutz  

Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe an Dritte 

Alle im Formular gemachten Angaben werden zum Zweck der Vorschlagsbearbeitung gespeichert, maschinell 
weiterverarbeitet und an die an der Bearbeitung des Vorschlags Beteiligten weitergegeben. 

Veröffentlichung auf den Internetseiten des DIMDI 

Die Veröffentlichung der Vorschläge auf den Internetseiten des DIMDI ist zeitlich nicht befristet. Sie dient 
einerseits der Transparenz des jeweiligen laufenden Verfahrens. Andererseits soll sichergestellt werden, dass 
den Anwendern des OPS alle eingegangenen Vorschläge auch über das konkrete Verfahren hinaus als 
Grundlage für Vorschläge in künftigen Verfahren zur Verfügung stehen und dass Interessierte mit Einreichern 
von Vorschlägen in Kontakt treten können. 
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Wir bitten Sie, die Einräumung der Nutzungsrechte und die gemäß Datenschutzgesetzgebung 
erforderliche Erklärung zum Datenschutz zu bestätigen. 

Pflichtangaben sind mit einem * markiert. 

 Verantwortlich für den Inhalt des Vorschlags 1.

Organisation * Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 
Offizielles Kürzel der Organisation 
(sofern vorhanden) 

DGP 

Internetadresse der Organisation 
(sofern vorhanden) 

www.dgpalliativmedizin.de 

Anrede (inkl. Titel) * Dr.  

Name * Maier 

Vorname * Bernd Oliver 

Straße * Aachener Strasse 5 

PLZ *       

Ort * Berlin 

E-Mail * bomaier@joho.de 

Telefon * 0611-1773830 / 030301010010 

Einräumung der Nutzungsrechte * 

 Ich als Verantwortliche/-r für diesen Vorschlag versichere, dass ich berechtigt bin, dem DIMDI die 
nachfolgend beschriebenen Nutzungsrechte an dem Vorschlag einzuräumen. Mit Einsendung des 
Vorschlags wird die folgende Erklärung akzeptiert: 
„Gegenstand der Nutzungsrechteübertragung ist das Recht zur Bearbeitung und Veröffentlichung des 
Vorschlags im Rahmen der Weiterentwicklung des OPS komplett oder in Teilen und damit 
Zugänglichmachung einer breiten Öffentlichkeit. Dies schließt sprachliche und inhaltliche Veränderungen 
ein. Dem DIMDI werden jeweils gesonderte, räumlich unbeschränkte und nicht ausschließliche 
Nutzungsrechte an dem Vorschlag für die Dauer der gesetzlichen Schutzfristen eingeräumt. Die 
Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich.“ 

Erklärung zum Datenschutz * 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die nachstehenden Einwilligungen in Bezug auf die 
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

 Ich bin als Verantwortliche/-r für diesen Vorschlag damit einverstanden, dass alle in diesem Formular 
gemachten Angaben zum Zweck der Vorschlagsbearbeitung gespeichert, maschinell weiterverarbeitet 
und ggf. an Dritte (Selbstverwaltungspartner und Vertreter der Fachverbände sowie Organisationen oder 
Institutionen, die durch gesetzliche Regelungen mit der Qualitätssicherung im stationären und 
ambulanten Bereich beauftragt sind, Mitglieder der Arbeitsgruppe OPS und weitere an der Bearbeitung 
des Vorschlags beteiligte Experten) weitergegeben werden. 

 Ich bin als Verantwortliche/-r für diesen Vorschlag damit einverstanden, dass der Vorschlag 
einschließlich meiner unter Punkt 1 genannten personenbezogenen Daten auf den Internetseiten des 
DIMDI veröffentlicht wird.  

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten des DIMDI, den Sie unter 
dsb@dimdi.de erreichen. 
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 Ansprechpartner/-in (wenn nicht mit 1. identisch) 2.

Organisation *       
Offizielles Kürzel der Organisation 
(sofern vorhanden) 

      

Internetadresse der Organisation 
(sofern vorhanden) 

      

Anrede (inkl. Titel) *       
Name *       
Vorname *       
Straße *       
PLZ *       
Ort *       
E-Mail *       
Telefon *       

Erklärung zum Datenschutz * 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die nachstehenden Einwilligungen in Bezug auf die 
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

 Ich bin als Ansprechpartner/-in damit einverstanden, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben 
zum Zweck der Vorschlagsbearbeitung gespeichert, maschinell weiterverarbeitet und ggf. an Dritte 
(Selbstverwaltungspartner und Vertreter der Fachverbände sowie Organisationen oder Institutionen, die 
durch gesetzliche Regelungen mit der Qualitätssicherung im stationären und ambulanten Bereich 
beauftragt sind, Mitglieder der Arbeitsgruppe OPS und weitere an der Bearbeitung des Vorschlags 
beteiligte Experten) weitergegeben werden. 

 Ich bin als Ansprechpartner/-in damit einverstanden, dass der Vorschlag einschließlich meiner unter 
Punkt 2 genannten personenbezogenen Daten auf den Internetseiten des DIMDI veröffentlicht wird.  

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten des DIMDI, den Sie unter 
dsb@dimdi.de erreichen. 
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Bitte beachten Sie: Wenn Sie damit einverstanden sind, dass die Seiten 2 und 3 mitveröffentlicht 
werden, setzen Sie bitte das entsprechende Häkchen auf Seite 2 bzw. Seite 3. Sollten Sie nicht damit 
einverstanden sein, wird der Vorschlag ab Seite 4, also ab hier, veröffentlicht. 

 Prägnante Kurzbeschreibung Ihres Vorschlags (max. 85 Zeichen inkl. Leerzeichen) * 3.

Überarbeitung des Komplexcodes 8-892 palliativmedizinische Komplexbahndlung 

 Mitwirkung der Fachverbände * 4.
(siehe Hinweise am Anfang des Formulars) 

 Es liegen keine schriftlichen Erklärungen über die Unterstützung des Vorschlags oder Mitarbeit am 
Vorschlag seitens der Fachverbände vor.  

 Dem DIMDI werden zusammen mit dem Vorschlag schriftliche Erklärungen über die Unterstützung des 
Vorschlags oder Mitarbeit am Vorschlag seitens der folgenden Fachverbände übersendet. 

Bitte entsprechende Fachverbände auflisten: 

      

 Der Vorschlag betrifft ein Verfahren, das durch die Verwendung eines bisher nicht spezifisch 5.
kodierbaren Medizinproduktes charakterisiert ist * 

 Nein 

 Ja 

a. Name des Medizinproduktes und des Herstellers (Ggf. mehrere. Falls Ihnen ähnliche Produkte 
bekannt sind, führen Sie diese bitte auch auf.) 

      

b. Datum der letzten CE-Zertifizierung und Zweckbestimmung laut Gebrauchsanweisung 
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 Inhaltliche Beschreibung des Vorschlags * 6.
(ggf. inkl. Vorschlag für (neue) Schlüsselnummern, Klassentitel, Inklusiva, Exklusiva, Hinweise und 
Klassifikationsstruktur; bitte geben Sie ggf. auch Synonyme und/oder Neuzuordnungen für das 
Alphabetische Verzeichnis an) 

8-982 Palliativmedizinische Komplexbehandlung 
 Exkl.: Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung (8-98e ff.) 
Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst (8-98h ff.) 
 
 Info:  
Mindestmerkmale: Durchführung eines standardisierten palliativmedizinischen Basisassessments (PBA) zu 
Beginn der Behandlung 
Mindestmerkmale: Ganzheitliche Behandlung unter Leitung eines Facharztes mit der Zusatzweiterbildung 
Palliativmedizin zur Symptomkontrolle und psychosozialen Stabilisierung von Patienten mit einer 
progredienten, fortgeschrittenen Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung, ggf. unter Einbeziehung 
ihrer Angehörigen 
Mindestmerkmal neu: Pflegerische Leitung mit Nachweis einer anerkannten curricularen 
palliativpflegerischen Zusatzqualifikation von mindestens 160 Stunden  
Mindestmerkmale: Erstellung und Dokumentation eines individuellen Behandlungsplans bei Aufnahme 
Mindestmerkmal neu: Patientenindividuelle Verlaufsdokumentation palliativmedizinischer Behandlungsziele 
und Behandlungsergebnisse 
Mindestmerkmale geändert: Wöchentliche multiprofessionelle Teambesprechung mit Anwesenheit der 
ärztlichen Behandlungsleitung und mindestens eines Mitglieds der Pflege, sowie mindestens eines weiteren 
Vertreters der an der Patientenversorgung beteiligten Berufsgruppen pro abgeschlossener 
Behandlungswoche  
Mindestmerkmale: Einsatz von mindestens zwei der folgenden Therapiebereiche: 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Psychologie, Physiotherapie/Ergotherapie, künstlerische Therapie (Kunst- 
und Musiktherapie), Entspannungstherapie und Durchführung von Patienten-, Angehörigen- und/oder 
Familiengesprächen mit insgesamt mindestens 6 Stunden pro Patient und vollständige Woche 
patientenbezogen in unterschiedlichen Kombinationen (Die Patienten-, Angehörigen- und/oder 
Familiengespräche können von allen Berufsgruppen des Behandlungsteams durchgeführt werden.) 
8-982.0 Bis zu 6 Behandlungstage 
8-982.1 Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 
8-982.2 Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 
8-982.3 Mindestens 21 Behandlungstage 
 
 

 Problembeschreibung und Begründung des Vorschlags 7.

a. Problembeschreibung * 

Einzelne Listung: 
1. Streichung des Begriffs der "therapeutisch aktivierenden Pflege durch besonders in diesem Bereich 
geschultes Personal" in OPS 8-982 (und korrespondierend in OPS 8-98e) 
Begründung: Der palliativpflegerische Beitrag ist durch diese Formulierung nicht präzise gefasst, da die 
aktivierend therapeutische Pflege andere Inhalte beschreibt. So gibt es durch die 2017 gegründete 
Fachgesellschaft DGATP eine Defitinion "Aktivierend-therapeutische Pflege (ATP) ist ein 
sektorenübergreifendes, alters-unabhängiges, pflegerisches Angebot von dazu qualifizierten 
Pflegenden. ATP fördert ressourcenorientiert die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung und die 
Teilhabe einer Person und ist an deren Lebenssituation und Lebensumfeld angepasst." (nach www. 
dgatp.org) die im Konflikt mit den palliativpflegerischen Inhalten steht. Die Ergänzung "besonders in 
diesem Bereich geschultes Personal" war seinerzeit eingeführt worden, um die notwendige Ergänzung 
des bei Ersteinführung in den OPS weniger präzise charakterisierten Begriffs ATP in die palliative 
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Dimension interprertierbar zu machen. In der aktuellen Fassung besteht neben den inhaltlichen 
Bedenken eine gramatikalische Unschärfe, da sich die Forderung der besonderen Schulung auf den 
Bereich der ATP statt auf die (initial intendierte) Palliativversorgung beziehen könnte.  
Da aus diesem Mindestmerkmal keine relevante Operationalisierung der Palliativversorgung abgeleitet 
werden kann, empfehlen wir die ersatzlose Streichung. Der qualifizierte palliativpflegerische Beitrag 
wird besser und eindeutiger durch die ausschließliche Nennung der Qualifikation der Leitung, die 
multiprofessionelle Einbindung  und die Geltendmachung der therapeutischen Gesprächs als 
Mindestmerkmal gefasst.      
 
2. Pflegerische Leitung durch eine Pflegefachkraft mit Nachweis einer anerkannten curricularen 
palliativpflegerischen Zusatzqualifikation von mindestens 160 Stunden 
Begründung: Durch die Streichung des Mindestmerkmals "Aktivierend- oder begleitend-therapeutische 
Pflege durch besonders in diesem Bereich geschultes Pflegepersonal", wird mit diesem neuen 
Mindestmerkmal dem Umstand Rechnung getragen, dass Palliativpatientinnen und -patienten einen 
Bedarf an qualifizierter Palliativpflege aufweisen, dem mittels einer qualifizierte Palliative-Care-
Pflegeleitung begegnet werden kann. 
 
3. Einführung einer „individuellen patientenbezogenen Verlaufsdokumentation“ in den OPS 8-982 und 
Streichung der Dokumentation der wöchentlichen Teambesprechung im OPS 8-982 (analog zum OPS 
8-98e). 
Begründung: Die Diskussionen um die Dokumentationen der Teambesprechungen, ausgelöst durch 
das Urteil des Bundessozialgerichtes B1KR19/17R, haben zu einer intensiven Diskussion um die 
Übertragbarkeit der geforderten Charakteristika auf die palliativmedizinischen Komplexbehandlungen 
geführt. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat in ihrer „Stellungnahme der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin zum Urteil des Bundessozialgerichtes B1KR19/17R hinsichtlich seiner 
Auswirkungen auf die Codierung der palliativmedizinischen Komplexbehandlung im stationären 
Bereich sowie insbesondere auf die Dokumentation der multiprofessionellen Teambesprechung“ 
(https://www.dgpalliativmedizin.de/category/139-stellungnahmen-2018.html) dargelegt, warum fachlich 
keinerlei Übertragbarkeit besteht.  
Durch den dezidierten Hinweis auf die patientenindividuelle Verlaufsdokumentation als klinisch 
relevante und zuverlässige Quelle der Nachvollziehbarkeit der Komplexbehandlung wird das Thema 
der inhaltlichen Dokumentation der Teambesprechung zu gunsten einer Anwesenheitsdokumentation 
sachlich korrekt und formal zutreffend entschärft.         

b. Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der Entgeltsysteme relevant? * 

Die präzise Operationalisierung ist Voraussetzung für eine zukünftige bessere Kalkulierbarkeit der 
palliativmedizinschen Komplexbehandlungen. Redaktionelle Klarstellungen vermeiden 
mißverständliche Prüfanreize. 
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c. Verbreitung des Verfahrens * 

 Standard (z.B., wenn das Verfahren in wissenschaftlichen Leitlinien empfohlen wird) 

 Etabliert (z.B., wenn der therapeutische Stellenwert in der Literatur beschrieben ist) 

 In der Evaluation (z.B., wenn das Verfahren neu in die Versorgung eingeführt ist) 

 Experimentell (z.B., wenn das Verfahren noch nicht in die Versorgung eingeführt ist) 

 Unbekannt 

Angaben zu Leitlinien, Literatur, Studienregistern usw. (maximal 5 Angaben) 

S3 Leitlinie Palliativmedizin für Menschen mit einer unheilbaren Krebserkrankung Teil 1 und 2, 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum Urteil des Bundessozialgerichtes 
B1KR19/17R hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Codierung der palliativmedizinischen 
Komplexbehandlung im stationären Bereich sowie insbesondere auf die Dokumentation der 
multiprofessionellen Teambesprechung 

d. Kosten (ggf. geschätzt) des Verfahrens * 

keine Mehrkosten 

e. Fallzahl (ggf. geschätzt), bei der das Verfahren zur Anwendung kommt * 

69766 Fälle palliativmedizinische Komplexbehandlung 2017 (Quelle:http://www.deutscher-
krankenhaustag.de/images/pdf/2018/Dr-Heimig-endg.pdf)  

f. Kostenunterschiede (ggf. geschätzt) zu bestehenden, vergleichbaren Verfahren 
(Schlüsselnummern) * 

nicht relevant 

g. Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der externen Qualitätssicherung 
relevant? * 
(Vorschläge, die die externe Qualitätssicherung betreffen, sollten mit der dafür zuständigen 
Organisation abgestimmt werden.)  

      

 Sonstiges 8.
(z.B. Kommentare, Anregungen) 

gerne Rücksprache und weitere Kommentierung 
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